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 Veröffentlicht am 19.10.1973

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Eine quali2zierte Gefahrensituation ist nur dann anzunehmen, wenn - im Bereich des Straßenverkehrs - durch die

Fahrlässigkeit des Täters die zu beurteilende Verkehrslage qualitativ und quantitativ emp2ndlich im Sinne einer von

vornherein unbegrenzten Gemeingefahr für eine unbestimmte oder für eine zwar zahlenmäßig bestimmte, aber doch

größerer Anzahl von Verkehrsteilnehmern ganz außergewöhnlich verschärft wird (geradezu übersteigerter

Gefahrenradius).
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